
GZ. RV/2100949/2015

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch die Richterin Dr. R in der Beschwerdesache Dr. RA,
gegen den Bescheid des Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel vom
07.01.2015, EFNR x betreffend Gebühren und Gebührenerhöhung zu Recht erkannt: 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

 

Eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist nach Art. 133 Abs. 4 Bundes-
Verfassungsgesetz (B-VG) nicht zulässig.

 

Entscheidungsgründe

Mit Amtlichem Befund vom 9. Dezember 2014 teilte das Bundesverwaltungsgericht dem
Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel in Wien mit, dass für eine am 9.
Dezember 2014 eingelangte außerordentliche Revision des Antragstellers vertreten durch
den Beschwerdeführer bis dato kein Nachweis für die ordnungsgemäße Entrichtung der
Gebühr gemäß § 24a Z 4 VwGG vorgelegt wurde.

Dem Befund angeschlossen waren Kopien des an das Bundesverwaltungsgericht in
Wien  adressierten Antrages auf Bewilligung der Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand samt außerordentlicher Revision mit der GZ:  W . Durch Versäumung der
Frist zur Einbringung einer außerordentlichen Revision würde der Antragsteller
dahingehend einen Rechtsnachteil erleiden, als es ihm nicht möglich wäre, gegen den
Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes vom 30.9.2014 eine ao. Revision an den
Verwaltungsgerichtshof zu erheben.

1.2. Gebührenbescheid und Bescheid über Gebührenerhöhung

In der Folge erließ das Finanzamt am 7. Jänner 2015 gegenüber dem Beschwerdeführer
einen Gebührenbescheid und einen Bescheid über eine Gebührenerhöhung und setzte für
die oben angeführte Schrift

1. eine Gebühr gemäß § 24a Z 1 VwGG in Höhe von € 240,00 und
2. eine Gebührenerhöhung gemäß § 9 Abs. 1 GebG in Höhe von € 120,00 (50% der nicht
entrichteten Gebühr) fest.
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Die Bescheide enthalten folgende Begründungen:

1. Gebührenbescheid:

"Die Festsetzung erfolgt, weil die Gebühr nicht vorschriftsmäßig entrichtet wurde".

2. Bescheid über eine Gebührenerhöhung:

"Wird eine feste Gebühr, die nicht vorschriftsmäßig entrichtet wurde, mit Bescheid
festgesetzt, so ist eine Gebührenerhöhung im Ausmaß von 50 vH der verkürzten Gebühr
zu erheben."

In der dagegen eingebrachten Beschwerde wurde die ersatzlose Aufhebung des
Bescheides begehrt. Die Gebührenvorschreibung sei weder dem Grunde noch der Höhe
nach nachvollziehbar. Dem Bescheid sei nicht zu entnehmen, welche Eingabe eine
Gebührenpflicht ausgelöst haben soll. Eingaben beim Bundesverwaltungsgericht würden
keiner Gebühr unterliegen. Dem Beschwerdeführer sei keinerlei Gebührenvorschreibung
zugestellt worden, aus welcher sich eine solche Gebühr ergeben würde.

In der abweisenden Beschwerdevorentscheidung vom 25. Februar 2015 führte das
Finanzamt zur Begründung Folgendes aus:

"Gemäß § 24a VWGG ist für Revisionen und Anträge auf Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand eine Eingabengebühr von EUR 240 zu entrichten. Am 9.Dezember 2014
langte beim Bundesverwaltungsgericht eine Revision verbunden mit einem Antrag auf
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ein. Auf Grund der zitierten Gesetzesstelle war
für diese Eingabe eine Eingabengebühr zu entrichten und die Entrichtung dem BVwG
nachzuweisen. Mit Befund vom 9.12.2014 teilte das BVwG dem Finanzamt mit, dass die
erforderliche Eingabengebühr bis dato nicht entrichtet wurde, weshalb die Gebühr samt
Erhöhung mit Bescheid vorgeschrieben wurde."

Dagegen wurde der Vorlageantrag eingebracht.

Mit Beschluss vom 27. Mai 2015 wurde die außerordentliche Revision des RR, vertreten
durch den Beschwerdeführer gegen den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes vom
30. September 2014 Zl zurückgewiesen.

 

 

Über die Beschwerde wurde erwogen:

§ 24a VwGG lautet in der ab 1. Jänner 2014 anzuwendenden Fassung des
Verwaltungsgerichtsbarkeits-Ausführungsgesetzes 2013, BGBl. I Nr. 33/2013
auszugsweise wie Folgt:

"Für Revisionen, Fristsetzungsanträge und Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens
und auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand einschließlich der Beilagen ist nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen eine Eingabengebühr zu entrichten:

1. Die Gebühr beträgt 240 Euro. ....
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3. Die Gebührenschuld entsteht im Zeitpunkt der Überreichung der Eingabe oder, wenn
diese im Weg des elektronischen Rechtsverkehrs eingebracht wird, mit dem Zeitpunkt der
Einbringung beim Verwaltungsgerichtshof gemäß § 75 Abs. 1. Die Gebühr wird mit diesem
Zeitpunkt fällig.

4. Die Gebühr ist unter Angabe des Verwendungszwecks durch Überweisung auf ein
entsprechendes Konto des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel
zu entrichten. Die Entrichtung der Gebühr ist durch einen von einer Post-Geschäftsstelle
oder einem Kreditinstitut bestätigten Zahlungsbeleg in Urschrift nachzuweisen. Dieser
Beleg ist der Eingabe anzuschließen. Die Einlaufstelle des Verwaltungsgerichtes oder
des Verwaltungsgerichtshofes hat den Beleg dem Revisionswerber (Antragsteller) auf
Verlangen zurückzustellen, zuvor darauf einen deutlichen Sichtvermerk anzubringen
und auf der im Akt verbleibenden Ausfertigung der Eingabe zu bestätigen, dass die
Gebührenentrichtung durch Vorlage des Zahlungsbeleges nachgewiesen wurde. Für
jede Eingabe ist die Vorlage eines gesonderten Beleges erforderlich. Rechtsanwälte
(Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer) können die Entrichtung der Gebühr auch durch
einen schriftlichen Beleg des spätestens zugleich mit der Eingabe weiterzuleitenden
Überweisungsauftrages nachweisen, wenn sie darauf mit Datum und Unterschrift
bestätigen, dass der Überweisungsauftrag unter einem unwiderruflich erteilt wird.

5. Wird eine Eingabe im Weg des elektronischen Rechtsverkehrs eingebracht, so ist die
Gebühr durch Abbuchung und Einziehung zu entrichten. ....

6. Für die Erhebung der Gebühr (Z 4 und 5) ist das Finanzamt für Gebühren,
Verkehrsteuern und Glücksspiel zuständig.

7. Im Übrigen sind auf die Gebühr die Bestimmungen des Gebührengesetzes 1957, BGBl.
Nr. 267/1957, über Eingaben mit Ausnahme der §§ 11 Z 1 und 14 anzuwenden."

§ 9 Abs. 1 GebG lautet: Wird eine feste Gebühr, die nicht vorschriftsmäßig entrichtet
wurde, mit Bescheid festgesetzt, so ist eine Gebührenerhöhung im Ausmaß von 50 vH der
verkürzten Gebühr zu erheben.

Nach § 34 Abs. 1 GebG sind die Organe der Gebietskörperschaften verpflichtet,
die bei ihnen anfallenden Schriften und Amtshandlungen auf die Einhaltung der
Vorschriften dieses Bundesgesetzes zu überprüfen. Stellen sie hierbei eine Verletzung der
Gebührenvorschriften fest, so haben sie hierüber einen Befund aufzunehmen und diesen
dem Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel zu übersenden.

Die Gebührenschuld entsteht unabhängig davon, ob und wie der Gerichtshof die Eingabe
behandelt. Weder die Ablehnung der Behandlung einer Revision, noch die Zurückweisung
oder die Einstellung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens können etwas daran
ändern, dass die Gebührenschuld nach § 24a Z 3 VwGG im Zeitpunkt des Einlangens
der Revision beim Verwaltungsgerichtshof entstanden ist (vgl. dazu Fellner, Stempel- und
Rechtsgebühren Bd. I, Rz 160 zu § 14 TP 6 GebG mit weiteren Hinweisen).
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Die gegenständliche Revision ist am 9. Februar 2014 beim Bundesverwaltungsgericht
eingelangt und ist somit an diesem Tag die Gebührenschuld entstanden. Durch
nachträgliche Ereignisse wie die am 27. Mai 2015 erfolgte Zurückweisung der
Revision wird die bereits entstandene Gebührenschuld nicht beseitigt.

Im angefochtenen Gebührenbescheid wurde vom Finanzamt unter Betreff die Eingabe
beim BVwG wegen der Revision  Ing angeführt. Der Einwand des Beschwerdeführers,
dem angefochtenen Bescheid sei nicht zu entnehmen,  auf welche Eingabe sich die
Vorschreibung der Gebühr beziehe, geht damit ins Leere.

Wird eine Abgabe nicht spätestens zum Fälligkeitszeitpunkt entrichtet, so ist die Abgabe
nicht vorschriftsmäßig entrichtet (vgl. VwGH 21.11.2013, 2011/16/0097).

Nach § 24a Z 7 VwGG gelten für die Gebühr neben Bestimmungen
des Gebührengesetzes auch die §§ 74, 203 und 241 Abs. 2 und 3 der
Bundesabgabenordnung. Nach § 203 BAO ist bei Abgaben, die nach den
Abgabenvorschriften in Wertzeichen (Stempelmarken) zu entrichten sind, ein
Abgabenbescheid nur zu erlassen, wenn die Abgabe in Wertzeichen nicht
vorschriftsmäßig entrichtet worden ist.

Die Nichtentrichtung der Gebühr zum Fälligkeitszeitpunkt ist unbestritten und liegt damit
die Voraussetzung für die Erlassung eines Abgabenbescheides nach § 203 BAO als einen
Akt der Abgabenbemessung vor (vgl. VwGH 18.10.1977, 501/77 ua.).

Ist die Gebühr im Sinne des § 203 BAO bescheidmäßig vorzuschreiben, so tritt die
Gebührenerhöhung akzessorisch dazu. Zufolge der Ausgestaltung der Gebührenerhöhung
nach § 9 Abs. 1 GebG als objektive Säumnisfolge bleibt für eine Berücksichtigung von
Billigkeitsüberlegungen kein Raum. Auf die Erkennbarkeit der Gebührenpflicht durch den
Abgabepflichtigen kommt es nicht an (vgl. VwGH 26.6.1996, 93/16/0082).

Der nach § 9 Abs. 1 GebG 1957 zu verhängende Mehrbetrag ist keine Strafe, sondern als
objektive Säumnisfolge eine akzessorisch zur Gebühr hinzutretende Gebührenerhöhung,
die vom Bestand der Hauptschuld abhängig ist (VwGH 16.12.2004, 2004/16/0129).

Zufolge der Ausgestaltung der Gebührenerhöhung nach § 9 Abs. 1 GebG als objektive
Säumnisfolge bleibt für die Berücksichtigung von Billigkeitsgründen kein Raum. Auf die
Erkennbarkeit der Gebührenpflicht durch den Abgabepflichtigen kommt es nicht an (vgl.
VwGH 26.6.1996, 93/16/0082).

Es waren daher sowohl die Beschwerde gegen den Gebührenbescheid als auch jene
gegen den Bescheid betreffend Gebührenerhöhung als unbegründet abzuweisen.

Zulässigkeit einer Revision

Gegen ein Erkenntnis des Bundesfinanzgerichtes ist die Revision zulässig, wenn sie
von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt,
insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts-
hofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage
in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich
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beantwortet wird. Die getroffene Entscheidung folgte der ständigen Judikatur des
Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 21.11.2013, 2011/16/0097 mit weiteren
Nachweisen).

 

 

Graz, am 12. Oktober 2015

 


